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Einkommensnachteile von Berliner Beamten und
Versorgungsempfängern nicht zu ertragen

Der Landeshauptvorstand des dbb – beamtenbund und tarifunion – berlin hat in seiner Frühjahrssitzung zur
Einkommensentwicklung der Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger des Landes Berlin folgende Forderungen erhoben:

- Nachdem alle anderen Bundesländer nahezu zeit- und
inhaltsgleich den Tarifabschluss 2009 der Länder auf die
Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten
übertragen werden, fordert der dbb berlin eine sofortige
Gesetzes in i t ia t ive  des  Senats  von Ber l in  zur
Besoldungsanpassung.

- Bei der eingeforderten Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassung ist ein finanzieller Ausgleich für den
bisherigen Ausschluss der Beamtinnen und Beamten des
Landes Berlin von der Einkommenserhöhung der Berliner
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes vom November 2008 mit vorzusehen. Die lineare
Erhöhung der Gehälter der Arbeitsnehmerinnen und
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes in Berlin zum
1. Juni 2009 in Höhe von monatlich 65 Euro muss auch für
die Beamtinnen und Beamten gewährt werden.

- Der dbb berlin fordert den vollen Abbau des durch den
2003 abgeschlossenen und bis 31. Dezember 2009
befristeten Solidarpaktes eingetretenen Besoldungs-
rückstandes gegenüber dem Bund und den Ländern mit
Wirkung vom 1. Januar 2010. Der dbb berlin lehnt den
Vorschlag des Senats, frühestens ab dem Jahre 2020
die Gehälter der Berliner Beamtinnen und Beamten an
das Gehal tsn iveau des Bundes bzw.  der  Länder
anzupassen,  ab.  D ie  Verwe igerung der  vo l len
Besoldungsanpassung ab 1. Januar 2010 stellt wegen
der einseitigen Verlängerung der Geltungsdauer des

So l idarpaktes  2003 e inen schwerwiegenden
Vertrauensbruch mit unabsehbaren Folgen dar.

- Der dbb berlin erwartet vom Senat und den Koalitions-
parteien die sofortige Aufnahme von Verhandlungen über
die weitere Einkommensentwicklung im Bereich der
Landesbeamtinnen und Landesbeamten.
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Die Versetzungen von Beamten in das Zentrale Personalüberhangsmanagement (ZeP) gehen jetzt weiter. Und
dies, obwohl das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) im letzten Jahr die Versetzung von Beamten in das ZeP
für verfassungswidrig erklärt hat.

Senat von Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts unbeeindruckt

Seit Ende September 2008 hatte die
Senatsverwaltung für Finanzen die Ver-
setzung von Beamten in das Zentrale
Personalüberhangsmanagement ge-
stoppt, weil die wenige Tage später be-
kannt gegebenen Urteilsbegründungen
geprüft werden sollten. Nach fast einem
halben Jahr hat die Senatsverwaltung
für sich entschieden, dass das BVerwG
in den Urteilen lediglich über zwei Ein-
zelfälle entschieden hätte und die darin
ausgedrückten Bedenken hinsichtlich
der verfassungsrechtlichen Vereinbar-
keit des „ZeP-Gesetzes“ StPG (Stellen-
poolgesetz) weder entscheidungs-
erheblich seien noch geteilt werden
könnten.

Das BVerwG (2 C 8.07 und 2 C 3.07)
hatte die Bestimmungen des Berliner
Stellenpoolgesetzes hinsichtlich der Ver-
setzung von Beamten im Überhang zu
dieser „virtuellen Behörde“ als verfas-
sungswidrig angesehen. Grund ist un-
ter anderem die vorhersehbare Erfolg-
losigkeit bei der Vermittlung auf neue
Stellen. Insgesamt beschäftigt sich das
Gericht auf zehn Seiten damit, dem
Berliner Senat den Amtsbegriff in funk-
tionalem und statusmäßigem Sinn zu
erläutern. Nur zwei Seiten genügen, um
zu sagen, was in den beiden konkret
entschiedenen Fällen leider schon
personalvertretungsrechtlich falsch ge-
laufen ist. Offensichtlich zum Bedauern
des Gerichts konnte es daher die Fälle
nicht dem Bundesverfassungsgericht
vorlegen, denn schon diese Fehler muss-

ten zum Stattgeben der Klagen zu-
gunsten der klagenden Beamten führen.

Abzuwarten bleibt, ob nun beim
Verwaltungsgericht oder Ober-
verwaltungsgericht anhängige Fälle ohne
personalvertretungsrechtliches Leck ge-
funden und dem Bundesverwaltungs-
gericht vorgelegt werden können. Dieses
würde sie dann sicher, obwohl man dort
ohne Zweifel am meisten vom Beamten-
recht versteht, dem Bundesverfassungs-
gericht vorlegen. Nur dieses hat die Kom-
petenz, das Stellenpoolgesetz zu
verwerfen. Die Vorlage würde wohl zügig
erfolgen, denn das Bundesverwaltungs-
gericht hatte seine zehn Seiten ganz klar
nicht nur geschrieben, um die Akte voll-
zubekommen, sondern wollte offensicht-
lich der Verliererseite – den Vertretern der
Senatsverwaltung für Finanzen - Hinwei-
se geben, wie in anderen Fällen zu ver-
fahren sei.

Aber nicht jede klare Botschaft will der
Empfänger auch hören.

Gottlob ist die Steuerverwaltung bislang
noch nicht von dieser Problematik betrof-
fen. Unverändert besteht die Übereinkunft
mit der Senatsverwaltung für Finanzen
Personalüberhangkräfte in den Finanzäm-
tern nicht in das ZeP zu versetzen.

Gleichwohl ist es doch für uns Gesetzes-
anwender irritierend, zur Kenntnis neh-
men zu müssen, wie der Senat vorhan-
denes Recht beugt.

BVerwG-Pressemitteilung Nr. 58/2008

Versetzung Berliner Beamter zum

Stellenpool verfassungswidrig

Nach dem Berliner „Stellenpoolgesetz“ werden

diejenigen Beamten zum Stellenpool versetzt,

deren Beschäftigung bei ihren bisherigen

Dienststellen durch den Wegfall oder die Ver-

lagerung ihrer Aufgaben nicht mehr möglich

ist. Diese Versetzung ist rechtswidrig. Dies hat

das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heu-

te entschieden.

Durch die Versetzung verlieren die Beamten

ihr bisheriges Amt, ohne beim Stellenpool ein

neues Amt zu erhalten. Stattdessen werden sie

nach Art von Leiharbeitnehmern zu verschie-

denen Berliner Dienststellen abgeordnet oder

bei Beschäftigungslosigkeit fortgebildet oder

umgeschult. Dies verstößt gegen den verfas-

sungsrechtlich abgesicherten Grundsatz, dass

jedem Beamten ein seinem Status entspre-

chendes Amt übertragen werden muss, in dem

er amtsangemessen zu beschäftigen ist. Ein

solches Amt wird den zum Stellenpool versetz-

ten Beamten auf Dauer oder jedenfalls ohne

absehbare zeitliche Begrenzung vorenthalten.

Das Bundesverwaltungsgericht durfte in den

beiden von ihm entschiedenen Fällen das Ber-

liner Stellenpoolgesetz dem Bundesverfas-

sungsgericht zur Prüfung seiner Verfassungs-

mäßigkeit nicht vorlegen, weil die

Versetzungen schon wegen einer Verletzung

der Mitwirkungsrechte des Personalrats aufzu-

heben waren.

BVerwG 2 C 3.07 und 2 C 8.07 - Urteile vom

18. September 2008
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In einem Gespräch zwischen dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Klaus Wowereit und dem
Staatssekretär für Finanzen, Herrn Klaus Teichert auf der einen und den Vertretern des DBB Beamtenbundes und
Tarifunion Landesbund Berlin auf der anderen Seite wurde sich über den Umgang mit dem Personalüberhang und
der Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin ausgetauscht.

Gespräch mit dem
Regierenden Bürgermeister von Berlin

In Sachen Personalüberhang eröffnete
Herr Teichert den verblüfften Vertretern
des DBB, dass die Senatsverwaltung für
Finanzen nun künftig wieder beabsichti-
ge, auch Beamte in den Stellenpool (ZeP)
zu versetzen, da die im September des
letzten Jahres ergangenen Urteile des
Bundesarbeitsgerichts nur wegen der
Verletzung der Beteiligungsrechte der
Personalräte im Zusammenhang mit der
Versetzung zweier Beamten in das ZeP
ergangen seien. Nach Auffassung der Se-
natsverwaltung für Finanzen sind diese
Urteile einzelfallbezogen und haben so-
mit keinen grundlegenden Regelungscha-
rakter für Versetzungen von Beamten in
das ZeP.

Die Argumente des DBB-Landesbunds-
vorsitzenden Jetschmann und des DSTG-
Landesvorsitzenden Dames, dass neben
der Verletzung der Rechte der Personal-
räte auch die Verfassungswidrigkeit von
Versetzungen von Beamten in das ZeP
als Urteilsbegründung vom Bundes-
arbeitsgerichts angeführt wurden, führ-
ten zu keiner Änderung der Rechtsauf-
fassung von Herrn Teichert und Herrn
Wowereit. Beide wiesen lapidar darauf
hin, dass ja künftig noch der Weg zum
Bundesverfassungsgericht bliebe.

Die Aufnahme der Tarifverhandlungen
nach dem Tarifvertrag zur Vorbereitung
des Tarifrechts im Land Berlin sollte laut
Herrn Wowereit im September beginnen.
Der Forderung der Gewerkschafts-
vertreter mit den Sondierungsgesprä-
chen auf Arbeitsebene aber bereits zur
Jahresmitte zu beginnen, stimmte er zu.

Zur Einkommensentwicklung bei den Be-
amten des Landes Berlin ließ sich der
Regierende Bürgermeister keine konkre-
te Aussage entlocken. Klar ist für ihn
nur, im Kalenderjahr 2009 außer der Er-
höhung der Sonderzuwendung im De-
zember um 300,00 Euro keine weiteren
Erhöhungen zahlen zu wollen.

Der Landesvorsitzende der DSTG wies
darauf hin, dass die Beamten des Lan-
des Berlin nicht nur die Zahlung von
65,00 Euro ab 01.01.2010 erwarten,
sondern auch wieder die volle Zahlung
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Dames machte klar, dass eine Ungleich-
behandlung von Arbeitnehmern und
Beamten nicht hinnehmbar sei. Ab 1. Ja-
nuar 2010 werden durch das Auslaufen

des Anwendungstarifvertrages die Kür-
zungen der Gehälter bei den Arbeitneh-
mern rückgängig gemacht; die im Rah-
men des Solidarpaktes im Kalenderjahr
2003 wirkungsgleiche Übertragung auf
die Beamten - durch Streichung des Ur-
laubsgeldes und Kürzung des Weih-
nachtsgeldes auf 640,00 Euro - muss
gleichermaßen rückgängig gemacht
werden. Der Regierende Bürgermeister
war nicht bereit, sich zu dieser Forde-
rung eindeutig zu positionieren.

Klar ist nur, Tarif- und Besoldungs-
erhöhungen werden auch künftig nur
durch gemeinsame Anstrengungen der
Arbeitnehmer und Beamten bei Streik-
maßnahmen und Demonstrationen zu
erlangen sein.

Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit                         DSTG-Landesvorsitzender Detlef Dames
dbb-Landesvorsitzender Joachim Jetschmann

Geänderte Gehaltsabrechnungen überprüfen

Durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 02.03.2009 wurde u.a. der
Eingangssteuersatz von 15% auf 14% abgesenkt, der Grundfreibetrag um 170,- Euro auf einen Betrag von 7.834,-
Euro und die übrigen Eckwerte der Steuersätze um 400,- Euro angehoben. Hierdurch ergibt sich eine Entlastung
rückwirkend zum 1. Januar 2009.

Diese Änderungen wurden im Tarifbereich mit den Entgeltzahlungen des Monats April 2009 berücksichtigt, im Beamtenbereich mit
der Besoldungszahlung für den Kalendermonat Mai 2009. Hierbei erfolgte jeweils eine Rückrechnung auf den angegebenen
Geltungstermin, dies bedeutet, die abzuführenden Steuerbeträge wurden unter Anwendung der angeführten Änderungen rück-
wirkend für Januar 2009 angepasst. Die DSTG rät, die Rückrechnungsbeträge bei der Lohnsteuer, der Kirchensteuer und dem
Solidaritätszuschlag in den Bezügemitteilungen für April (Tarifbereich) bzw. Mai (Beamtenbereich) zu überprüfen.
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Studienfahrt Bernried

Vom 27. September bis  3. Oktober 2009 findet wieder im Bayerischen Wald das staatspolitische Seminar
„Bernried“ im Sporthotel Bernrieder Hof statt. Nähere Auskünfte und Fragen zu dem Seminar beantworten
der Seminarleiter Heinz Lorenz unter der Rufnummer 030 8343107 bzw Ralph Korpys im Finanzamt für
Fahndung und Strafsachen (App. 32311).

Nach fünf Jahren des umstrittenen Bestehens des Stellenpools haben zuletzt die Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts zur Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den Stellenpool die Frage aufgeworfen,
ob sich diese Behörde in der Vergangenheit bewährt hat und künftig noch Sinn macht.

Runder Tisch Stellenpool

Um die Klärung dieser Frage auf eine
breite Basis zu stellen, wurde vom
Hauptpersonalrat zu einem sogenann-
ten runden Tisch eingeladen. Anwesend
waren alle Vertreter der Fraktionen im
Abgeordnetenhaus (lediglich die FDP
blieb der Zusammenkunft fern), die Ge-
werkschaften und Beschäft igten-
vertretungen, der Behördenleiter und
der Personalratsvorsitzende vom
Stellenpool, Vertreter der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport, hier
u. a. Innensenator Dr. Körting, und Ver-
treter der Senatsverwaltung für Finan-
zen, hier u. a. Staatssekretär Teichert.
Für den DBB Beamtenbund und Tarif-
union Berlin waren der Kollege Klein,
Mitglied der DPolG und Mitglied des Per-
sonalrats im ZeP, und der Kollege
Dames, Landesvorsitzender der DSTG,
Teilnehmer des runden Tisches.

Während die Vertreter der Senats-
verwaltung für Finanzen und Inneres in
dem Zentralen Personalüberhang-
management ein sinnvolles Instrument

zur Personalvermittlung sehen, reagier-
ten die übrigen Teilnehmer des runden
Tisches eher distanziert bis ablehnend.

In seiner Stellungnahme erläuterte
Dames, dass sich die Befürchtungen des
DBB Beamtenbund und Tarifunion schon
bei Gründung des Stel lenpools
zwischenzeitlich bewahrheitet haben.
Der Stellenpool hat sich nicht als wirk-
sames Instrument für die Vermittlung
von Personal auf freie Stellen bewährt;
die Zahl der Vermittlungen gegenüber
der Zeit der dezentralen Verwaltung des
Personalüberhangs konnte nicht gestei-
gert werden. Vielmehr habe die Verant-
wortlichkeit vor Ort gegenüber dem
Überhangspersonal dramatisch abge-
nommen. Es verstärkt sich der Eindruck,
dass jeder Behördenleiter nach dem
Motto verfährt: Aus den Augen, aus dem
Sinn.

Scharf kritisierte Dames im Übrigen die
Beibehaltung der Versetzung von Beam-
ten in den Stellenpool angesichts der Ur-

teile des Bundesverwaltungsgerichts
und warf der Landesregierung Rechts-
beugung vor.

Weiterhin forderte er den Senat auf, zu
einer dezentralen Verwaltung des
Personalüberhangs zurückzukehren, um
die Wertschätzung vor Ort für die un-
verschuldet in den Überhang geratenen
Kolleginnen und Kollegen zu erhalten.
Die Senatsverwaltung für Inneres sollte
jedoch die „Aufsicht“ behalten, um bei
einem Missbrauch im Umgang mit dem
Überhang koordinierende Aufgaben
wahrnehmen zu können.

Letztendlich wurde sich ergebnislos vertagt
und lediglich bemerkt, wegen des Stellen-
pools im Gespräch bleiben zu wollen.

Die anwesenden Vertreter der CDU-Frak-
tion wiesen darauf hin, zwischenzeitlich
einen Gesetzesentwurf in das Abgeord-
netenhaus eingebracht zu haben, der
eine Aufgabenmodifizierung für den
Stellenpool vorsähe.

Rezeptpflicht für bestimmte Arzneimittel mit
Paracetamol oder Johanniskraut

Ab dem 1. April 2009 sind Tabletten und Kapseln mit den Wirkstoffen Paracetamol verschreibungspflichtig, die
pro Packung mehr als zehn Gramm Wirkstoff enthalten. Arzneimittel mit Johanniskraut sind
verschreibungspflichtig, wenn sie zur Behandlung mittelschwerer Depressionen zugelassen sind. Die Neuregelung
zu Paracetamol trägt dem Umstand Rechnung, dass im Falle einer Überdosierung häufig lebensbedrohliche
Vergiftungszustände auf Grund von Leberschäden auftreten. Die Neuregelung zu Johanniskraut erfolgt im Hinblick
darauf, dass ein gewisses Suizidrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. Johanniskraut-Präparate, die
ausschließlich zur Anwendung bei leichten depressiven Zuständen zugelassen sind, können weiterhin rezeptfrei
erworben werden.
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Einlagensicherungsfonds des BVR.

Weitere Informationen und tagesaktuelle Konditionen erhalten

Sie unter www.psd-berlin-brandenburg.de
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Telefon (030) 850 82-550

PSD Bank Berlin-Brandenburg eG
Handjerystraße 34-36 
12159 Berlin (Friedenau)
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S1 Friedenau
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„psd...weitersagen!“

- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Die Betreuung der Pensionäre und Rentner sowie deren Hinterbliebene - „Generation 50 plus“ - erfolgt direkt
vom DSTG-Landesverband Berlin mit Unterstützung des DSTG-Seniorenbeirats.

Mit der „Generation 50 plus“ unterwegs

Regelmäßig finden Treffen der „Gene-
rat ion 50 plus“ in der Landes-
geschäftsstelle der DSTG, Motzstraße
32, statt. Diese zwanglosen Zusammen-
künfte finden regen Anklang bei den
Mitgliedern. Die Teilnehmer nutzen die
Gelegenheit, sich mit ehemaligen Kol-
leginnen und Kollegen auszutauschen,
Informationen zu erhalten sowie eigene

Anregungen und Vorschläge zu disku-
tieren.

Die „Generation 50 plus“ ist aber auch
seit  e inigen Jahren sehr akt iv
unterwegs.

Fast jeden Monat steht ein anderes Ziel
auf dem Programm. Dieses Jahr war die

„Generation 50 plus“- wegen der gro-
ßen Nachfrage - an drei Terminen im
ARD-Hauptstadtstudio, an zwei Termi-
nen im Bundesfinanzministerium und im
Flughafen Tempelhof.

Im Sommer ist wieder eine Dampferfahrt
angesagt und im Winter geht’s zu ei-
nem Weihnachtsmarkt.
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Mit der „Generation 50 plus“ unterwegs

„Generation 50 plus“ unterwegs - während des Besuchs im Finanzministerium (oben) und bei der Führung durch das ARD-Hauptstadtstudio (unten)
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- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Zeigen Sie sich solidarisch - treten Sie in die Fachgewerkschaft ein!

DSTG-Mitgliederleistungen . . .

Beispiel

Serviceleistungen der DSTG

„Die Steuer-Warte“

Regelmäßig mit dem Gewerkschaftsorgan DSTG-Magazin erhalten DSTG-Mitglieder „Die Steuer-Warte“ – eine Steuer-
fachzeitschrift, die die Mitglieder fachlich auf dem laufenden hält. „Die Steuer-Warte“ ist der Umschlag für Fachaufsätze und
die neueste Rechtsprechung.

Die komplette „Steuer-Warte Januar/Februar 2009“ ist als Muster im pdf-Format unter    www.dstg.de    aufrufbar.

Ausgefüllt bitte an die DSTG-Berlin senden:

Deutsche Steuer-Gewerkschaft

Landesverband Berlin

Motzstraße 32

FAX: 030 21473041

10777 Berlin

Ja, ich werde Mitglied und erkläre meinen Eintritt in die Deutsche Steuer-Gewerkshaft - LV Berlin - mit Wirkung vom  ............................ 2009.

Name: .......................................................................... Vorname: ................................... Geburtsdatum: ............................

Anschrift: ...............................................................................................................................................................................................................

Telefon  privat: .......................................................................... E-Mail  privat: ...............................................................................................

Dienststelle: .......................................................................... Telefon dienstl.: ...............................................................................................

Besoldungsgruppe: A  ..........   Vergütungsgruppe: BAT/-O  ................ teilzeitbeschäftigt: ............... % seit:     .............................................

Steueranwärter/in seit:   .......................................... Finanzanwärter/in seit: ............................................

Hiermit ermächtige ich - jederzeit widerruflich - die Deutsche Steuer-Gewerkschaft - Landesverband  Berlin - die satzungsgemäßen Beiträge vierteljährlich

zum 15.02., 15.05. 15.08. und 15.11 jedes Jahres zu Lasten meines Kontos bei(m)  ..............................................................................................

Bankleitzahl: .......................................................................     Kontonummer: ............................................................................................................

einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung zur Einlösung. Dadurch versursachte Mehrkosten

gehen zu meinen Lasten.Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der obigen Angaben.

................................... , den ............................ ...............................................................

(Unterschrift)


